
 

Mitteilungsvorlage  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

05/SVV/0469 

 
Betreff: öffentlich 
Ausbau des Uferweges auf Hermannswerder 
 
 
bezüglich 
DS Nr.:  05/SVV/0221 

 Erstellungsdatum 25.05.2005 

 Eingang 902:  

Einreicher: FB Grün- und Verkehrsflächen  4/47  
 

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

01.06.2005 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

 

 

Inhalt der Mitteilung:  Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis: 
 
 
 
 
Durch Beschluss der 16. öffentlichen Sitzung der SVV am 04. 05. 2005 wurde der Oberbürgermeister 
beauftragt zu prüfen, welche Maßnahmen für den Uferweg auf Hermannswerder getroffen werden 
müssen, um wieder Ordnung und Sauberkeit, Begehbarkeit und Befahrung herzustellen. 
 
Im Ergebnis durchgeführter dokumentierter Begehungen durch Vertreter des Fachbereiches Grün- und 
Verkehrsflächen sowie des Bereiches der Unteren Naturschutzbehörde ist festzustellen, dass eine 
gefahrlose Begehbarkeit der öffentlichen Bereiche gewährleistet  und die vorhandene Ordnung als „gut“ 
einzuschätzen ist.  
 
Als abzuarbeitende Maßnahmen werden festgelegt: 
 
 
 
          siehe Fortsetzung Seite 2  
 
  
Beratungsergebnis   
Zur Kenntnis genommen: 

Gremium:   Sitzung am:  
   

 zurückgestellt  zurückgezogen  überwiesen in den Ausschuss: 

   

 

 
  

  Wiedervorlage: 

 Büro der Stadtverordnetenversammlung   

   



 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 

Die erforderlichen Unterhaltungsleistungen werden durch die gewerblich Beschäftigten des Fach-
bereiches Grün- und Verkehrsflächen erbracht. 
 
Vergabeleistungen werden aus dem Haushalt im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht finanziert. 
Haushaltsstelle: 63000.51104. 
 
Die Mitteilungsvorlage steht unter dem Vorbehalt der HH-Genehmigung 2005. 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 
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